
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Suchtmittelgesetz 

Kundmachungsorgan 

BGBl. I Nr. 112/1997 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 110/2007 

§/Artikel/Anlage 

§ 28a 

Inkrafttretensdatum 

01.01.2008 

Text 

Suchtgifthandel 

§ 28a. (1) Wer vorschriftswidrig Suchtgift in einer die Grenzmenge (§ 28b) übersteigenden Menge 
erzeugt, einführt, ausführt oder einem anderen anbietet, überlässt oder verschafft, ist mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

(2) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren ist zu bestrafen, wer die Straftat nach 
Abs. 1 

 1. gewerbsmäßig begeht und schon einmal wegen einer Straftat nach Abs. 1 verurteilt worden ist, 

 2. als Mitglied einer kriminellen Vereinigung begeht oder 

 3. in Bezug auf Suchtgift in einer das Fünfzehnfache der Grenzmenge übersteigenden Menge 
(großen Menge) begeht. 

(3) Unter den in § 27 Abs. 5 genannten Voraussetzungen ist der Täter jedoch im Fall des Abs. 1 nur 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, im Fall des Abs. 2 nur mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren zu 
bestrafen. 

(4) Mit Freiheitsstrafe von einem bis zu fünfzehn Jahren ist zu bestrafen, wer die Straftat nach Abs. 1 

 1. als Mitglied einer kriminellen Vereinigung begeht und schon einmal wegen einer Straftat nach 
Abs. 1 verurteilt worden ist, 

 2. als Mitglied einer Verbindung einer größeren Zahl von Menschen zur Begehung solcher 
Straftaten begeht oder 

 3. in Bezug auf Suchtgift in einer das Fünfundzwanzigfache der Grenzmenge übersteigenden 
Menge begeht. 

(5) Mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren oder mit lebenslanger Freiheitsstrafe ist zu 
bestrafen, wer eine Straftat nach Abs. 1 begeht und in einer Verbindung einer größeren Zahl von 
Menschen zur Begehung solcher Straftaten führend tätig ist. 


